
Beschluss  
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Verfahrensordnung 
(VerfO): Änderung im 5. Kapitel - Änderung des 
Beschlusses vom 19.Juni 2014 

Vom 16. Oktober 2014 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2014 
beschlossen, den Beschluss vom 19.Juni 2014 zur Änderung der Verfahrensordnung in der 
Fassung vom 18. Dezember 2008 (BAnz Nr. 84a vom 10.06.2009), zuletzt geändert am T. 
Monat JJJJ (BAnz AT TT.MM.JJJJ V [Veröffentlichungsnummer]), wie folgt zu ändern: 

 

I. Ziffer I Nummer 1 Buchst. b., bb. des Beschlusses zur Änderung von 
§ 1 Abs.2 Nr.3 des 5. Kapitels wird wie folgt gefasst: 

 

„3. die ab dem 1.Januar 2011 erstmals in den Verkehr  gebracht worden sind, wenn 
diese Arzneimittel mit einem Anwendungsgebiet in den Verkehr gebracht werden, das im 
Vergleich zu den zugelassenen Anwendungsgebieten von Arzneimitteln mit denselben 
Wirkstoffen oder Wirkstoffkombinationen, für die eine Nutzenbewertung nach diesem 
Kapitel veranlasst wurde, neu im Sinne des § 2 Absatz 2 ist,“ 

 

II. Die Änderung des Beschlusses vom 19. Juni 2014 tritt mit Beschlussfassung in Kraft.  

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 16. Oktober 2014 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 

http://www.g-ba.de/

